
Informationen über das 
Institutionelle Schutzkonzept vor 

sexualisierter Gewalt Schutzbefohlener

Herz Jesu und St. Laurentius,
Wuppertal Elberfeld

Überarbeitete Fassung 2022



Einleitung                                                                                                                                                                                                            1

Beschwerdewege                                                                                                                                                                                              2

Umsetzung und Qualifizierung                                                                                                                                                                  3

Verhaltenskodex                                                                                                                                                                                              3

Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                                                                                                     4

Intervention und kooperative Aufarbeitung                                                                                                                                       4

Qualitätsmanagement                                                                                                                                                                                   5

Abschluss                                                                                                                                                                                                            6

Verhaltenskodex der Kirchengemeinde                                                                                                                                                 7

Externe Beratungsstellen                                                                                                                                                                          11

Faltflyer und Plakat „Kath. Familienzentren Herz Jesu und St. Laurentius”                                                                      12

Impressum                                                                                                                                                                                                        14

Inhalt



1

Liebe Leser, liebe Leserinnen,

in unserer Gesellschaft ist vermutlich jedes/jede vierte bis fünfte Mädchen/Frau und jeder achte bis zehnte
Junge/Mann schon Opfer von sexualisierter Gewalt gewesen. Diese Mädchen und Jungen bzw. Frauen und Män-
ner leben auch in unseren Gemeinden. Diese Zahl finden wir erschreckend und möchten in unseren Gemeinden be-
sonders achtsam mit den uns anvertrauten Kindern und Jugendlichen umgehen und die persönlichen Grenzen der
uns anvertrauten Schutzbedürftigen bewusst wahrnehmen. 

Aus diesem Grund haben wir das Konzept mit vielen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen erarbeitet und
geschrieben. Es soll uns eine „Leitplanke“ im Umgang mit Kindern, Jugendlichen und schutzbedürftigen Erwach-
senen sein. Es soll uns helfen, Anzeichen von Missbrauch früh zu erkennen, uns für das Thema sensibilisieren und
Täter abschrecken. Gerade in Einrichtungen und Gruppen, in denen über sexualisierte Gewalt gesprochen und re-
flektiert wird, finden Übergriffe seltener statt. Zudem möchten wir die Kinder, Jugendlichen und schutzbedürfti-
gen Erwachsenen in ihren Rechten und ihrem Selbstbewusstsein bestärken. 

Die Erarbeitung des Konzeptes erfolgte zusammen mit vielen Beteiligten aus vielen Gruppen und Einrichtungen
unter der Begleitung von Daniela Löhr (Gemeindereferentin), verantwortet durch die beiden Kirchenvorstände,
Pfarrgemeinderäte und Pfarrer Dr. Bruno Kurth. Ein partizipativer Prozess unter Einbeziehung aller Gruppen, die
mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, fand statt. Die „Fachleute“ im Umgang mit Kindern und Jugendlichen
sollten von ihren Erfahrungen und Schwierigkeiten berichten, um das Konzept realitätsnah zu halten. 

Die Gruppen haben miteinander über die Risiken von Kindern und Jugendlichen im Leben unserer Gemeinden re-
flektiert. Bei Ferienfreizeiten mit Jugendlichen oder auch bei Wickelsituationen beispielsweise in der KiTa haben
wir Gefahren erkannt und Sicherheitslücken beheben können. Das fertige Konzept ging an das Erzbistum Köln
und an die Stadt Wuppertal – und wird alle zwei Jahre aktualisiert. Danach haben wir uns an die in den folgenden
Kapiteln beschriebenen Aufgaben begeben, gemeinsam Beschwerdewege erarbeitet und Verhaltensregeln für
Haupt- und Ehrenamtliche aufgestellt. Die Ergebnisse aus den Gruppenarbeiten flossen ein in dieses Konzept. Wir
präsentieren sie Ihnen hier und stehen auch gerne für Fragen und Anregungen zur Verfügung.

Daniela Löhr, Präventionsfachkraft 

Alle Begriffe sind genderneutral zu verstehen.

Einleitung
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Auch in unseren Gemeinden wissen wir, dass Beschwerden nicht immer leicht möglich sind:

• Beschwerden hört niemand gerne, weil sie die gewohnten Abläufe in Frage stellen. 
• Außerdem bringt derjenige, der eine Beschwerde mit sich herumträgt, diese oft gar nicht an, denn es wird vermu-

tet: „Es wird sich eh nichts ändern“.

Dieses Dilemma wollen wir verändern! Wir möchten, dass Kinder, Jugendliche und schutzbedürftige Erwachsene
in unserer Gemeinde schon früh lernen, dass auch kleine Anliegen bei uns Gehör finden. Auf diese Weise möchten
wir eine vertrauensvolle Basis schaffen, die es ermöglicht, auch größere Sorgen und Probleme anzusprechen.
Daher werben wir in den Gruppen für eine offene Streitkultur und Kritikbereitschaft – und für einen konstruktive-
ren Umgang mit Beschwerden.

Aus diesem Grund haben wir verschiedene Beschwerdewege eingerichtet, die Rückmeldungen erleichtern sollen.
Sie erfolgen je nach (Alters-)Gruppe, nach Fähigkeiten und Voraussetzungen unterschiedlich. Sie müssen auch
anonym möglich sein. 

In den KiTas bieten wir z.B. verschiedene Möglichkeiten an: Die Kinder können sich in niederschwelligen Reflexi-
onsrunden austauschen oder mit einem Smily- und Smolly-System Rückmeldungen geben. So erhalten die Kinder
Hilfestellungen, um zu lernen, wie sie sich ausdrücken können. Für Eltern und Erwachsene gibt es in den Einrich-
tungen Ansprechpartner*innen und anonyme Beschwerdemöglichkeiten. Auf die verschiedenen Ansprechpart-
ner*innen wie z.B. Erzieher, Leiter, Elternbeirat oder auch den Pfarrer als Trägervertreter wird transparent beim
Elternabend und auf Flyern und Plakaten hingewiesen. So können Eltern und Kinder sich melden, wenn sie Ver-
besserungsbedarf sehen. 

Ältere Kinder und Jugendliche möchten wir ebenfalls in ihrer Persönlichkeit bestärken. Dies tun wir z.B. bei
Schulgottesdiensten und bei Impulsen während der Ferienfreizeiten. Die Kinderrechte sind außerdem auf Flyern
beschrieben, die wir z.B. vor den Freizeiten an die Kinder verteilen und die auch in den Kirchen ausliegen. Bei
Fahrten, Gruppenstunden, Gottesdiensten und Aktionen gibt es zudem regelmäßige Reflexionsrunden und auch
anonyme Beschwerdekästen – die auch von Erwachsenen genutzt werden – in allen Kirchen. 

Wir selber merken, dass sich das Gruppenklima durch ein detailliertes Beschwerdesystem verbessert und möch-
ten diese Entwicklung stärken. Sollte ein Kind, Jugendlicher oder schutzbedürftiger Erwachsener mit schweren
Problemen oder Sorgen zu (sexualisierter) Gewalt zu uns kommen, so halten sich unsere Mitarbeiter*innen gemäß
der Interventionsschritte im Erzbistum Köln an vorgegebene Vorgehenswege.

Beschwerdewege
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In unseren Gemeinden arbeiten Ehrenamtliche, Hauptamtliche und Nebenamtliche mit Kindern, Jugendlichen
und Erwachsenen zusammen. Von allen diesen Menschen verlangen wir zu Beginn ihrer Tätigkeit eine Präventi-
onsschulung und die Anerkennung des Verhaltenskodexes, dokumentiert durch eine Unterschrift. Der Kodex
macht deutlich, wie wir in unseren Gemeinden mit Kindern und Jugendlichen umgehen. Alle Hauptamtlichen un-
terschreiben zudem eine Selbstverpflichtungserklärung. Außerdem geben alle Haupt- und Nebenamtlichen ein Er-
weitertes Führungszeugnis ab. Die verpflichtende Abgabe eines Erweiterten Führungszeugnisses gilt auch für
Ehrenamtliche, die regelmäßig oder alleine mit Kindern und Jugendlichen arbeiten und für Ehrenamtliche, die
über Nacht Aktionen mit Kindern oder Jugendlichen anbieten.

Diese Voraussetzungen für die ehrenamtliche und hauptamtliche Arbeit in unseren Gemeinden sowie die Wichtig-
keit des Bereiches „Sexueller Missbrauch, Prävention und Intervention“ sind Gegenstand der Erstgespräche bzw.
Vorstellungsgespräche mit Ehren- und Hauptamtlichen. 

Leider wird durch diese Voraussetzungen eine schnelle Übernahme eines Ehrenamtes im Bereich der Kinder- und
Jugendpastoral erschwert. Da wir aber eine hohe Verantwortung für die Schutzbefohlenen tragen, halten wir diese
ernsthafte Vorbereitung auch bei „kleinen“ Ehrenämtern für zumutbar. 

Die Präventionsschulung und das Erweiterte Führungszeugnis werden alle fünf Jahre erneuert. Die Schulungen
sollten allerdings beständig zur Reflexion in den unterschiedlichen Gruppen und Einrichtungen anregen. 

Umsetzung und Qualifizierung

In unserer Gemeinde gibt es verschiedene Verhaltenskodizes für Haupt- und Ehrenamtliche, die mit Kindern und
Jugendliche arbeiten. Diese Kodizes sollen den Haupt- und Ehrenamtlichen als „Leitplanken“ dienen, das Zusam-
mensein mit Kindern und Jugendlichen sicher und gut zu gestalten. Oft gibt es Unsicherheiten, wie viel Nähe und
Distanz für Kinder, Jugendliche und schutzbedürftige Erwachsene gut und angemessen ist. Die Kodizes helfen,
sich bei diesen Fragen nicht nur auf das eigene Bauchgefühl oder auf eine Gruppentradition verlassen zu müssen.
Sie umfassen die Bereiche Sprache und Wortwahl, Umgang mit und Nutzung von Medien und sozialen Netzwer-
ken, Angemessenheit von Körperkontakten, Beachtung der Intimsphäre, Zulässigkeit von Geschenken, Diszipli-
narmaßnahmen und Verhalten auf Freizeiten und Reisen. 

Drei Kodizes sind für spezielle Altersgruppen geschrieben. Außerdem gibt es einen allgemeinen Kodex für die ge-
samte Pfarrgemeinde. Diesen hängen wir als Anlage an, damit alle Interessenten der Gemeinde informiert sind.

Verhaltenskodex



Um die Aufgabe der „Prävention vor sexuellem Missbrauch“ in unseren Gemeinden bekannter zu machen, und um
als Ansprechpartner*innen bei Fragen, Sorgen oder Notfällen zur Verfügung zu stehen, sehen wir mehrere Wege:

• Alle Haupt- und Ehrenamtlichen in der Kinder- und Jugendpastoral unserer Gemeinden werden geschult. Viele
dieser Mitarbeiter*innen identifizieren sich mit dem Kindes- und Jugendschutz. Sie helfen, eine sensible Atmo-
sphäre in den Gruppen und Einrichtungen zu schaffen und sind somit Multiplikatoren. 

• In unregelmäßigen Abständen wird in den Gemeindemedien über das Thema „Prävention vor sexuellem Miss-
brauch“ informiert und auf Ansprechpartner*innen hingewiesen. 

• Plakate und Flyer mit den möglichen Beschwerdewegen und Anlaufstellen liegen in den Einrichtungen und den
neun Kirchen und in den Einrichtungen aus und können eingesehen werden. Sie sind für die jeweiligen Zielgrup-
pen (Kinder, Erwachsene) verständlich gestaltet.

• Außerdem wird in unregelmäßigen Abständen mit besonderen Aktionen auf die Thematik über verschiedene
Wege hingewiesen: Bei Elternabenden, (Schul-) Gottesdiensten, Infos für Kinder- und Jugendgruppen, aber auch
bei Aktionen im Kino oder in der breiteren Öffentlichkeit bis hin zu einer ganzen Themenwoche „Prävention“.
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Öffentlichkeitsarbeit

Die Interventionsschritte im Erzbistum Köln werden von Stabsstelle Prävention und Intervention veröffentlicht
und in unseren Präventionsschulungen vermittelt. Sie sind auf jedem Verhaltenskodex, der von den ehren- und
hauptamtlichen Mitarbeiter*innen unterschrieben wird, abgedruckt und liegen auch der Anlage bei. Anonyme An-
laufstellen sind dort ebenfalls genannt. 

Jede und jeder kann in unseren Gemeinden z.B. Maria Gobic (Präventionsfachkraft KiTa Joseph) und Daniela Löhr
(Gemeindereferentin und Präventionsfachkraft der Pfarrgemeinden), Silvia Siebel (Kinderschutzfachkraft KiTa
Roncalli) oder Sandra Zenz (Multiplikatorin) ansprechen und auch (anonym) auf Ansprechpartner*innen der Ka-
tholischen Jugendagentur, des Caritasverbandes und des Jugendamtes der Stadt Wuppertal zugehen. Das Erzbis-
tum Köln steht ebenfalls für Fragen und Sorgen zur Kontaktaufnahme bereit. 

Bisher konnten wir Hilfe bei der Nachsorge von Missbrauchsfällen durch die Abteilung Prävention und die Abtei-
lung Intervention im Bistum, die Fachberatung des örtlichen Caritasverbandes und auch durch die Ehe-Familien-
und Lebensberatungsstelle des Dekanats erfahren. Vielen Dank dafür!

Intervention und kooperative Aufarbeitung
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In den letzten Jahren wurden sehr viele Ehren- und Hauptamtliche in den Gemeinden unseres Sendungsraumes
ausgebildet. Durch ihre Aufmerksamkeit und ihren kollegialen Rat entwickelt sich die Gemeinde zu einem sichere-
ren Ort für Kinder, Jugendliche und schutzbedürftige Erwachsene. 

Außerdem überprüfen wir regelmäßig das Präventionskonzept und die Kodizes, um Entwicklungen wahrzuneh-
men und Veränderungen einzuarbeiten. So werden wir z.B. die aktuellen Beschwerdewege prüfen und uns fragen,
wie es um ihre Qualität und die tatsächliche Nutzung bestellt ist? Trauen sich die Kinder/Jugendlichen/Erwachse-
nen, sich über diese Wege zu beschweren? 

Zusätzlich werden die Präventionsschulung und das Erweiterte Führungszeugnis alle fünf Jahre erneuert. Der In-
halt der Schulung sollte kontinuierlich zur Reflexion in den unterschiedlichen Gruppen und Einrichtungen anre-
gen.

Qualitätsmanagement
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Das Konzept wurde von den Kirchenvorständen im Jahr 2022 wieder aktualisiert und ist für unseren Sendungs-
raum rechtskräftig. Die inhaltlichen Entscheidungen des Konzeptes werden umgesetzt. Es wurde im Jahr 2022 der
Stadt Wuppertal und dem Bistum überreicht.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

Daniela Löhr 
Gemeindereferentin und Präventionsfachkraft
Tel 0176/24799390, daniela.loehr@laurentius-wuppertal.de 

Maria Gobic 
KiTa St. Joseph
Präventionsfachkraft, §8a Kinderschutzfachkraft
Tel 0202/710212, info@familienzentrum-stjoseph.de

Silvia Siebel 
KiTa Roncalli
§ 8a Kinderschutzfachkraft
0202/700666, kita.roncalli@herz-jesu-wuppertal.de

Sandra Zenz
Kindertagespflege und Ehrenamtliche Multiplikatorin 
0171/5312018, sandra.zenz@t-online.de 

Pfr. Dr. Bruno Kurth 
Leitender Pfarrer
Tel 0202/3713330, bruno.kurth@laurentius-wuppertal.de

Unabhängige Ansprechpartner
des Erzbistums Köln: 
https://www.erzbistum-koeln.de/rat_und_hilfe/sexualisierte-gewalt/betroffene/

Abschluss



Dieser Verhaltenskodex wird jedem Haupt- und Ehrenamtlichen vorgelegt, der Kontakt zu Kindern, Jugendlichen
oder schutzbedürftigen Erwachsenen hat. Er soll Orientierung für adäquates Verhalten geben, ein Klima der Acht-
samkeit fördern und einen Rahmen bieten, damit Grenzverletzungen vermieden werden. 

Der Verhaltenskodex ist die gemeinsame Basis für das Zusammenarbeiten und die Voraussetzung für eine Tätig-
keit in unserer Gemeinde. Mit der Unterschrift zeige ich, dass ich diese Regeln achten werde. Unser Ziel ist dabei,
eine gute Haltung zum Schutz von Kindern, Jugendlichen und schutzbedürftigen Erwachsenen zu entwickeln –
und unsere Achtung vor den Grenzen jedes Einzelnen auszudrücken. Wenn Abweichungen geschehen, müssen
diese mit den verantwortlichen Personen besprochen werden, die die Gruppe leiten oder Ansprechpartner für die
Gruppe sind, ansonsten Hauptamtliche aus dem Seelsorgeteam. 

Für die regelmäßige Arbeit mit Kindern und Jugendlichen gibt es spezielle Kodizes.

Nähe und Distanz
• Ich pflege als Erwachsener einen respektvollen Umgang mit Kindern, Jugendlichen und schutzbedürftigen Er-

wachsenen. 
• Ich habe Kinder und Jugendliche im Blick. Wenn problematische Situationen mit Einzelnen oder einer ganzen

Gruppe auftreten, hole ich mir Hilfe bei meinen Kolleg*innen und/oder bei der Gruppenleitung oder bei den zu-
ständigen Ansprechpartner*innen aus dem Seelsorgeteam.

• Als Erwachsener habe ich grundsätzlich keine Geheimnisse mit Kindern, Jugendlichen und schutzbedürftigen
Erwachsenen.

• Treffen finden in gemeinschaftlich genutzten Räumen der Kirchengemeinde statt, wobei Gruppenausflüge natür-
lich zu den vorgesehenen Ausflugszielen stattfinden können. 

• Die Räume werden nicht abgeschlossen.
• Wenn Kinder oder Jugendliche ungewöhnlich viel Nähe zu den Mitarbeitenden suchen, so werden sie auf Distanz

hingewiesen. Eine Annäherung findet nicht von Seiten der Erwachsenen statt. Wenn bei der Klärung von Nähe
und Distanz Unsicherheiten bestehen, hole ich mir Rat und Hilfe, s.o. 

Sprache und Wortwahl
• Sprache kann verletzen, einschüchtern und andere demütigen – dessen bin ich mir als Erwachsener bewusst.

Daher vermeide ich eine Sprache, die andere demütigt oder diskriminiert und spreche in angemessener Laut-
stärke. Ich bin mir meiner Vorbildposition bewusst und kommuniziere respektvoll mit „Bitte“ und „Danke“. 

• Ich suche nach einem einfachen und leicht verständlichen sprachlichen Umgang. Bei sprachlichen Entgleisun-
gen, bei verletzender oder demütigender Ansprache (sexualisierte oder abwertende Sprache) beziehe ich Position
und korrigiere diese – unabhängig davon, wer diese nutzt. 

• Ich spreche die Kinder und Jugendlichen mit ihren Vornamen an. Spitznamen nutze ich nur, wenn diese von den
Kindern ausdrücklich gewünscht sind – und wenn diese in der Wahrnehmung der Erwachsenen keine Beleidi-
gung oder Abwertung darstellen. 

• Da Ironie und Zweideutigkeiten von Kindern, Jugendlichen und schutzbedürftigen Erwachsenen oft nicht ver-
standen werden, sind diese ebenfalls zu unterlassen.

Verhaltenskodex der Kirchengemeinde 
für alle, die sporadisch mit Kindern, Jugendlichen oder schutzbedürftigen Erwachsenen zusammenarbeiten
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Umgang mit Nutzung von Medien und sozialen Netzwerken
• Ich halte mich an die gesetzlichen Bestimmungen in Bezug auf die Medien, die wir nutzen und/oder die wir den

Kindern, Jugendlichen und schutzbedürftigen Erwachsenen zugänglich machen. Ich unterstütze Kinder und Ju-
gendliche in der Auswahl und der Anwendung von altersangemessenen Medien und achte auf die Altersbegren-
zung. 

• Ich halte mich an die Datenschutzverordnung, indem ich die Daten und Bilder von Kindern, Jugendlichen und
schutzbedürftigen Erwachsenen nur nach Absprache mit den Eltern und sachdienlich aufnehme, verwalte, wei-
tergebe oder veröffentliche. Ohne die ausdrückliche Zustimmung der Erziehungsberechtigten verwende ich
keine Fotos. 

• Geheime Videoaufnahmen oder Fotos sind nicht gestattet.

Angemessenheit von Körperkontakten
• Ich achte und respektiere die Signale und Wünsche des Kindes. Der Wunsch nach Distanz hat Vorrang. 
• Körperkontakte sind sensibel und können zum Beispiel bei der Begrüßung oder bei der Spendung von Trost ange-

messen sein. 
• Der Körperkontakt wird von den Erwachsenen reflektiert und ggf. zugelassen. Auch der Erwachsene darf Gren-

zen setzen. 
• Wenn ich einem Kind, Jugendlichen oder schutzbedürftigen Erwachsenen helfen möchte (Gewänder richtig an-

ziehen, Kreuze der Messdiener*innen gerade rücken…) dann frage ich vorher und nehme die Wünsche des Kindes
wahr.

• Der Schutz der Intimsphäre ist wichtig. Ein „NEIN“ ist verbindlich und wird ernst genommen. Wir ermutigen die
Menschen zu ihrem Schutz und geben die damit zusammenhängenden Bemühungen nicht der Lächerlichkeit
preis.

Zulässigkeit von Geschenken und Belohnungen
• Geschenke müssen transparent und für eine gesamte Gruppe gleich vergeben werden – eine Bevorzugung soll es

nicht geben. 
• Geschenke für Hilfebereitschaft oder Selbstverständlichkeiten gibt es nicht. 
• Geschenke, Belohnungen sollen nicht an private Gegenleistungen verknüpft werden.
• Geschenke sollten einen kleinen Rahmen von ca. 5,00 EUR nicht überschreiten.
• Geschenke müssen abgelehnt werden können. 

Umgang mit Fehlverhalten der Kinder, Jugendlichen und schutzbedürftigen Erwachsenen
• Wir fördern in unserer Gemeinde eine fehlerfreundliche Kultur, in der sich Menschen entwickeln können, auch

wenn sie nicht immer unseren Vorstellungen gemäß handeln. Sie müssen aber die Möglichkeit haben, ihr Han-
deln zu reflektieren und zu verändern. Mit Fehlern soll konstruktiv umgegangen werden. 

• Bei einer Konfliktklärung hören wir beiden Seiten zu, ggf. unter Hinzuziehung einer dritten Person. Dabei und
auch beim Aussprechen von Ermahnungen reden wir freundlich, sachlich und auf Augenhöhe miteinander. 

• Wir möchten eine Kultur fördern, in der über Fehler gesprochen wird. 
• Disziplinarmaßnahmen sollten fair, transparent, altersgemäß und dem Verfehlen angemessen erfolgen. Grund-

Verhaltenskodex Kirchengemeinde
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sätzlich wird eine Gleichbehandlung bei gleichen Verstößen angezielt. Wir nutzen keine verbale oder nonverbale
Gewalt! Wir weisen im Gespräch mit den Kindern, Jugendlichen und schutzbedürftigen Erwachsenen auf ein fal-
sches Verhalten hin – und sprechen ggf. mit den Eltern. 

• Wenn einschüchterndes Verhalten, verbale Gewalt und ähnliches in der Gemeinde beobachtet wird, wird die Si-
tuation gestoppt, das Verhalten angesprochen und eine Veränderung eingefordert.

Interventionsschritte: 
Wenn ich grenzverletzendes Verhalten durch mich oder andere wahrnehme, beziehe ich aktiv Stellung, indem ich:
• die Situation stoppe und meine Beobachtung anspreche;
• meine Wahrnehmung dazu benenne und auf Verhaltensregeln hinweise;
• um Entschuldigung bitte oder zu einer solchen Entschuldigungsbitte anleite;
• mein Verhalten ändere oder eine Bitte zur Verhaltensänderung formuliere
(Grenzverletzungen sind einmalige, unangemessene, versehentliche Verhaltensweisen (z.B. eine Umarmung zum
Ausdruck von Trost, die vom anderen aber als zu nah empfunden wird, eine inadäquate Bemerkung …))

Bei Übergriffen (mehrmaliges grenzverletzendes Verhalten mit vermuteter Absicht) werde ich, nachdem ich dies
wahrgenommen habe: 
• die Situation stoppen, meine Beobachtung und die Wiederholung des Verhaltens ansprechen;
• meine Wahrnehmung benennen und eine Verhaltensänderung einfordern;
• den Sachverhalt formlos protokollieren und das weitere Vorgehen mit einem Kollegen und dem verantwortlichen

ehren- oder hauptamtlichen Mitarbeiter besprechen;
(Übergriffe sind unangemessene Verhaltensweisen, die trotz abwehrender Reaktionen oder trotz Kritik von
außen weitergeführt werden. Ein Übergriff ist ggf. ein strategischer Schritt zur Grenztestung und zur Vorberei-
tung sexualisierter Gewalt. (Beispiele: Einstellen von Fotos, Berührungen trotz Gegenwehr…))

Wenn in unserer Gemeinde ein grenzverletzendes Verhalten, übergriffiges Verhalten oder Missbrauch wahrgenom-
men wird, müssen im Sinne einer Gefährdungsprognose (Einschätzung des Verdachtsgrades, der Schwere der
Tat, der Wahrscheinlichkeit der Wiederholung, des weiteren Ausmaßes der Gefährdung) folgende Schritte einge-
halten werden: 
• Ich nehme meine Wahrnehmung ernst, handle ruhig und konfrontiere den Täter nicht mit meiner Vermutung! Ich

werde das Kind, den Jugendlichen oder schutzbedürftigen Erwachsenen beobachten und ggf. ermutigen und be-
stärken, darüber zu sprechen. Ich stelle keine Ermittlungen an und führe keine Befragungen durch. Ich verspre-
che dem Kind, Jugendlichen oder schutzbedürftigen Erwachsenen nicht, dass ich über alles schweigen werde,
denn vielleicht kann ich dies nicht halten. 

• Danach werde ich um kollegialen Rat bzgl. meiner eigenen Wahrnehmung bitten und das Beobachtete und Be-
sprochene formlos protokollieren.

• Wenn ich die Situation weiterhin als gefährlich einschätze, werde ich eine § 8a SGB VIII-Kinderschutzfachkraft
oder eine Präventionsfachkraft um Rat bitten. Dafür habe ich in oder in der Nähe unserer Gemeinden folgende
Ansprechpersonen: 

• Maria Gobic von der KiTa St. Joseph 0202/710212
• Silvia Siebel von der KiTa Roncalli 0202/700666



• Daniela Löhr aus der Gemeinde 0176/24799390
• Ansprechpartner*in der KJA 0202/97852-0
• Wenn ich anonym und außerhalb der Gemeinde um Rat bitten möchte, verweist die Stadt Wuppertal auf die §8 a

SGB VIII - Kinderschutzfachkraft des Caritasverbandes: 
• Frau Schindler Tel 0202/389036010 

Das Ergebnis werde ich mit den weiteren Überlegungen formlos protokollieren. 

Wenn ich meinen Verdacht für begründet halte: 
• Ich werde bei begründeten Verdachtsfällen außerhalb kirchlicher Zusammenhänge und unter Beachtung des Op-

ferschutzes ggf. das Jugendamt einschalten (wenn zulässig und sinnvoll). 
• Ich muss bei Verdacht auf übergriffiges Verhalten oder Missbrauch mindestens eine haupt- oder ehrenamtliche

externe Ansprechperson des Bistums einschalten
https://www.erzbistum-koeln.de/rat_und_hilfe/sexualisierte-gewalt/. 
Wichtig ist, dass ich die bzw. den Betroffenen altersgemäß in mein Handeln einbeziehe und die Handlungs-
schritte abspreche. 

Wenn das Bistum eingeschaltet wird, klärt diese ??  Abteilung, wer weiter mit dem Opfer und Täter spricht, wer
und auf welche Weise die Mitarbeiter, den Pfarrer, die Gremien, die Presse, einen Anwalt… informiert. Wir geben
von Seiten der Gemeinde keine Presseerklärungen oder Verlautbarungen an die Öffentlichkeit heraus. ?? Darüber
werden mir als Hilfestellung externe und interne Beratungsstellen genannt und eingeschaltet. 

Erklärung: 
Ich versichere, dass ich nicht wegen einer Straftat im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt und/oder Beleidi-
gung rechtskräftig verurteilt worden bin und auch insoweit kein Ermittlungsverfahren gegen mich eingeleitet wor-
den ist. Für den Fall, dass zukünftig ein solches Ermittlungsverfahren gegen mich eingeleitet wird, verpflichte ich
mich, dies meinem Dienstvorgesetzten oder der Person, die mich zu meiner Tätigkeit beauftragt hat, umgehend
mitzuteilen und meine Tätigkeit ruhen zu lassen.

Unter diesen Voraussetzungen möchte ich gerne in St. Laurentius / Herz Jesu tätig sein und mich engagieren. 

Name: ___________________________________________________

Gruppe: ___________________________________________________

Ort und Datum: ___________________________________________________

Unterschrift: ___________________________________________________

Verhaltenskodex Kirchengemeinde
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• Caritas Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche
https://www.caritas-wsg.de/hilfe-angebote/familie/beratung-unterstuetzung/

• Zartbitter, Kontakt und Informationsstelle gegen sexuellen Missbrauch an Kindern und Jugendlichen
https://zartbitter.de/ 

• Punktum – Fachstelle für ambulante Tätertherapie
https://www.caritas-rheinberg.de/hilfen-angebote/kinder-jugend-familienhilfe/punktum/index.html

• Ehe- Familien und Lebensberatung Wuppertal
https://koeln.efl-beratung.de/beratungsstellen/wuppertal-solingen-remscheid/

• Erziehungs- und Jugendberatung Wuppertal
https://www.wuppertal.de/microsite/jugendamt/beratung/artikel/erziehung.php

• Nummer gegen Kummer (Sorgentelefon)
Für Kinder und Jugendliche 116111
Für Eltern 0800 1110550
https://www.nummergegenkummer.de/

• Sorgentelefon
0800 / 111 0 111; 0800 / 111 0 222; 116 123
https://online.telefonseelsorge.de/ 

• Kinderschutzbund Wuppertal 
https://kinderschutzbund-wuppertal.de/

• NINA Nantionale Infoline und Anlaufstelle zu sexueller Gewalt
https://nina-info.de/

Externe Beratungsstellen



Hallo liebe Kinder,es gibt Situationen, da wird man von anderen Kindern, 

Mitschülern oder  Erwachsenen blöd angequatscht, erpresst,

beschimpft oder mit peinlichen Sprüchen bedrängt.

Kinder werden sogar von ganzen Gruppen belästigt. Was

 angeblich Spaß sein soll, ist für die Betroffenen überhaupt

nicht lustig und sie wissen nicht, was sie tun sollen.

Ihr könnt euch an uns wenden, wenn ihr ein Problem habt,

ruft uns an unter folgenden Telefonnummern:

Daniela Löhr (Gemeinde) 0176 - 247 993 90 oder 

Silvia Siebel (Kita Roncalli) 0202 - 700 666 oder

Maria Gobic (Kita St. Joseph) 0202 - 710 212
Wir sind für euch da.
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Der Flyer wird wie ein „Himmel- und Hölle“-Spiel zusammengefaltet und gibt unter den Laschen die Antworten zu
den Begriffen auf der Vorderseite preis.

Innenseite mit teilweise 
eingeklappten Laschen

Rückseite

Faltflyer und Plakat 
„Kath. Familienzentren Herz Jesu und St. Laurentius”
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Problem 
gelöst,
Fragen 
geklärt!

Sprechen Sie mit der Erzieherin /
dem Erzieher und schildern Sie 
Ihre Frage, das Problem oder Ihre
Beschwerde.Wir versuchen Ihnen zu helfen.

Vielleicht kann Ihnen die Leitung
der Einrichtung weiterhelfen.
Sie hat jederzeit ein offenes Ohr für
Ihr Anliegen.

Der Elternbeirat steht Ihnen jederzeit beratend oder auch für 
die Begleitung zu Gesprächen zur
Verfügung.

Sollte mit keiner der vorgenannten
Personen eine Klärung möglich sein,
vereinbaren Sie einen Termin mit
der Verwaltungsleitung oder dem
Pfarrer. Wir finden eine Lösung.

Problem 
gelöst,
Fragen 
geklärt!

Problem 
gelöst,
Fragen 
geklärt!

Problem 
gelöst,
Fragen 
geklärt!

Fragen, Probleme, Beschwerden?
1.

2.

3.

4.

︶

:

︶

:

︶

:

︶

:

︵

:

︵

:

︵

:
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Kath. Kirchengemeinde Herz Jesu
Christ König - Herz Jesu - St. Maria Hilf - St. Michael



St. Laurentius und Herz Jesu
Gemeindereferentin Daniela Löhr
Friedrich-Ebert-Straße 22
42103 Wuppertal
Telefon: 0176/24799390
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